
Planzeichenerklärung
Art der baulichen Nutzung

WA 1-5 Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung

0,4 Grundflächenzahl (§ 16 BauNVO)

II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß (§ 16 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

offene Bauweise (§ 22 BauNVO)

Baugrenze (§ 23 BauNVO)

o

Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie

abweichende Bauweise gem. textlicher Festsetzung (§ 22 BauNVO)a

nur Hausgruppen und Doppelhäuser zulässig (§ 22 BauNVO)

Öffentliche Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung:
Verkehrsberuhigter Bereich (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

 Flächen für den Gemeinbedarf

Flächen für den Gemeinbedarf

Sozialen Zwecken diende Gebäude und Einrichtungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

ED

HD

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig (§ 22 BauNVO)

Firsthöhe als Höchstmaß in Meter über  Normalhöhennull (NHN) (§ 16 BauNVO)FH 61,70

Öffentliche Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung:
Fuß- und Radweg (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Öffentliche Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung:
Öffentliche Parkfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets
(§ 16 Abs. 5 BauNVO)

Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von
Gewässern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Bäume erhalten (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen, Zweckbestimmung: Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

St

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Bäume erhalten (Totholzstamm) (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)T

45,90 Geländehöhe in Meter über Normalhöhennull (NHN)
(§ 9 Abs. 3 Satz 1 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen innerhalb der Grünflächen
Anlagen und Einrichtungen für die Elektrizität (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Grünflächen

Öffentliche Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
Zweckbestimmung: Flächen für die Wasserwirtschaft

ö

S & B
Öffentliche Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
Zweckbestimmung: Spiel- und Begegnungsplatz

ö

Öffentliche Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
Zweckbestimmung: Begleitgrün

ö

Private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
Zweckbestimmung: Kinderspielplatz

p
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An der Großen Trift
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